
Vertragsarten bei JUGEND-WELT e.V.

V E R EI N ZU R FÖ R D E R U N G F R I E D L I C H E R B E W U S S T S EI N S B I L D U N G J U N G E R M E N S C H E N

		 Ehrenamtspauschale

Gemeinnützige Vereine haben durch die Ehrenamtspauschale die Möglichkeit, die ehren-
amtlichen Tätigkeiten ihrer Mitglieder mit einem Freibetrag von 840 Euro pro Person und Jahr 
wertzuschätzen. Für den ausgezahlten Betrag fallen weder beim Verein noch beim Mitglied 
Steuern an.

		 Übungsleiterpauschale

Ehrenamtlich arbeitende Künstler, Pfleger und Übungsleiter sind für Ihr Vereinsengagement bis 
zu einer gewissen Vergütungsgrenze steuer- und sozialversicherungsbefreit. Der Ehrenamtler 
muss demzufolge für seine ehrenamtliche Tätigkeit keine Einkommenssteuer zahlen und auch 
der Verein hat keine Sozialversicherungsabgaben zu entrichten. Die Vergütungsgrenze wird 
Übungsleiterpauschale (manchmal auch Übungsleiterfreibetrag) genannt. Seit dem Jahr 2024 
beträgt die Übungsleiterpauschale 3.000 Euro pro Jahr.

		 Werkstudent/-in Vertrag

1.	 Sozialversicherung: Werkstudenten sind sozialversicherungspflichtig, jedoch
unterliegen sie in der Regel einer günstigeren Studentenversicherung. Sie müssen nur 
den studentischen Beitrag zur Krankenversicherung leisten, solange das monatliche 
Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet.

2.	 Arbeitszeit: Werkstudenten dürfen während des Semesters maximal 20 Stunden pro 
Woche arbeiten. In den Semesterferien besteht die Möglichkeit zur Vollzeitarbeit.

3.	 Steuern: Werkstudenten genießen steuerliche Vorteile, da ihr Einkommen bis zu einer 
bestimmten Grenze steuerfrei bleibt. Es wird nur ein Pauschalbetrag für die Lohnsteuer 
abgezogen. (Einkommensgrundfreibetrag: 11.604 Euro)

4.	 Vergütung: Werkstudenten erhalten eine Vergütung, die in der Regel über dem 
gesetzlichen Mindestlohn liegt. Die genaue Höhe wird individuell zwischen Arbeitgeber 
und Werkstudent vereinbart.

5.	 Praktische Erfahrungen: Der Fokus eines Werkstudentenvertrags liegt auf der praktischen 
Anwendung des im Studium erworbenen Wissens. Unternehmen bieten Werkstudenten 
oft die Möglichkeit, in ihrem Fachgebiet tätig zu werden und relevante Berufserfahrung zu 
sammeln.

6.	 Vertragsdauer: Werkstudentenverträge können in der Regel über die gesamte Dauer
des Studiums abgeschlossen werden. Die Laufzeit ist flexibel und kann entsprechend 
den Bedürfnissen des Arbeitgebers und des Studierenden gestaltet werden.
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Freiberuflichkeit

Freiberuflichkeit, oder Freiberufler, bezieht sich auf eine Form der selbstständigen Tätigkeit, bei der 
eine Person Dienstleistungen auf eigene Rechnung anbietet, ohne ein Handelsgewerbe zu betreiben. 
In Deutschland sind Freiberufler in bestimmten Berufen tätig, die typischerweise eine besondere 
Qualifikation oder Ausbildung erfordern.

Freiberufler unterliegen nicht den gleichen steuerlichen Regelungen wie Gewerbetreibende, was oft eine 
vereinfachte Buchführung und weniger bürokratischen Aufwand bedeutet. Außerdem sind sie in der Regel 
nicht verpflichtet, Gewerbesteuer zu zahlen. 

Steuerliche Vorteile: Freiberufler können bestimmte Ausgaben, die im Zusammenhang mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit stehen, von der Steuer absetzen. Dazu gehören Kosten für Büro, Materialien, 
Fortbildungen und Reisen. Dies kann die steuerliche Belastung verringern.


